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Anlage B 3 
Berufliche Grundbildung für Schülerinnen  
und Schüler mit mittlerem Schulabschluss  
(Fachoberschulreife) (einjähriger Bildungsgang) 

 
 Unterrichtsstunden 
berufsbezogener Lernbereich 
 
Praxis1) 
 
Theorie1) 
 
Englisch 
 
Mathematik 
 
Naturwissenschaft 

1080 - 1200 
 
 
800 - 960 
 
 
120 
 
40 - 120 
 
0 - 80 

Differenzierungsbereich 0 - 120 
berufsübergreifender Lernbereich 
 
Deutsch/Kommunikation 
 
Religionslehre*) 
 
Sport/Gesundheitsförderung 
 
Politik/Gesellschaftslehre 

160 - 360 
 
40 - 120 
 
40 - 80 
 
40 - 80 
 
40 - 80 

Gesamtstundenzahl 1360 
 

 
1) Von dem Gesamtstundenvolumen Praxis/Theorie müssen mindestens 50 % auf die Praxis entfallen.  

 
     *) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, wird bei Vorliegen der personellen 

    und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philosophie eingerichtet. 


